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Norm

StVO §19 Abs1 BIa

Rechtssatz

Wer aus einer unbedeutenden Seitenstraße oder aus einem Feldweg, Waldweg oder Wiesenweg in eine Straße

einfährt, hat, auch wenn ihm als dem von rechts Kommenden nach dem Gesetz der Vorrang zukäme, besondere

Aufmerksamkeit und Vorsicht anzuwenden und sich praktisch so zu verhalten, wie wenn ihm ein Vorrang überhaupt

nicht zukäme.
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